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Auszug aus der Chemikalienverbotsverordnung  
(ohne rechtliche Gewähr, amtliche Bekanntmachungen erfolgen im Bundesgesetzblatt) 

 
 
§ 2 Erlaubnis- und Anzeigepflicht 
(1) Wer gewerbsmäßig oder selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung Stoffe oder 
Zubereitungen in den Verkehr bringt, die nach der Gefahrstoffverordnung mit den Gefahrensymbolen T 
(giftig) oder T+ (sehr giftig) zu kennzeichnen sind, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 erhält, wer 
1. die Sachkunde nach § 5 nachgewiesen hat, 
2. die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt und 
3. mindestens 18 Jahre alt ist. 
(3) Unternehmen erhalten für ihre Einrichtungen und Betriebe die Erlaubnis nach Absatz 1, wenn sie 
über betriebsangehörige Personen verfügen, die die Anforderungen nach Absatz 2 erfüllen. Bei Unter-
nehmen mit mehreren Betrieben muss in jeder Betriebsstätte eine Person nach Satz 1 vorhanden sein. 
Jeder Wechsel dieser Personen ist der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Die Erlaubnis kann auf einzelne gefährliche Stoffe und Zubereitungen nach Absatz 1 oder auf Grup-
pen von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen beschränkt werden. Sie kann unter Auflagen erteilt 
werden. Auflagen können auch nachträglich angeordnet werden. 
(5) Keiner Erlaubnis nach Absatz 1 bedürfen 
1. Apotheken, 
2. Hersteller, Einführer und Händler, die Stoffe und Zubereitungen nach Absatz 1 nur an Wiederverkäu-
fer, berufsmäßige Verwender oder öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- oder Lehranstalten abge-
ben. 
(6) Wer nach Absatz 5 Nr. 2 keiner Erlaubnis bedarf, hat der zuständigen Behörde das erstmalige In-
verkehrbringen von Stoffen oder Zubereitungen nach Absatz 1 vor Aufnahme dieser Tätigkeit schriftlich 
anzuzeigen. In der Anzeige ist mindestens eine Person zu benennen, die die Anforderungen nach Ab-
satz 2 erfüllt. Jeder Wechsel dieser Person ist der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 
(7) Eine nach früheren Rechtsvorschriften erteilte Erlaubnis, die einer Erlaubnis nach Absatz 1 ent-
spricht, gilt im erteilten Umfang fort. Eine nach § 11 Abs. 7 oder § 45 Abs. 8 der Gefahrstoffverordnung 
in der bis zum 31. Oktober 1993 geltenden Fassung oder nach Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet B Ab-
schnitt III Nr. 14 Buchstabe g des Einigungsvertrages erstattete Anzeige gilt als Anzeige nach Absatz 6. 
 
§ 3 Informations- und Aufzeichnungspflichten bei der Abgabe an Dritte 
(1) Stoffe und Zubereitungen, die nach der Gefahrstoffverordnung mit den Gefahrensymbolen T (giftig) 
oder T+ (sehr giftig) oder O (brandfördernd) oder F+ (hochentzündlich) oder mit den R-Sätzen R 40, R 
62, R 63 oder R 68 zu kennzeichnen sind, dürfen nur abgegeben werden, wenn 
1. der Abgebende die Identität (Name und Anschrift) des Erwerbers und, falls der Erwerber eine andere 
Person zur Abholung beauftragt hat (Abholender), deren Identität bei gleichzeitiger Vorlage der Auf-
tragsbestätigung, aus der Verwendungszweck und Identität des Erwerbers hervorgehen, festgestellt 
hat, 
2. dem Abgebenden bekannt ist oder er sich durch den Erwerber hat bestätigen lassen, dass dieser 
a) als Handelsgewerbetreibender für sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen im Besitz einer 
Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 ist oder das Inverkehrbringen gemäß § 2 Abs. 6 angezeigt hat oder Stoffe 
sowie Zubereitungen, die nach der Gefahrstoffverordnung mit den Gefahrensymbolen, O (brandför-
dernd) oder F+ (hochentzündlich) oder mit den R-Sätzen R 40, R 62, R 63 oder R 68 zu kennzeichnen 
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sind, an den privaten Endverbraucher nur durch eine im Betrieb beschäftigte Person abgeben lässt, die 
die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 erfüllt, oder 
b) als Endabnehmer diese Stoffe und Zubereitungen in erlaubter Weise verwenden will, und keine An-
haltspunkte für eine unerlaubte Weiterveräußerung oder Verwendung bestehen, 
3. der Erwerber, sofern es sich um eine natürliche Person handelt, mindestens 18 Jahre alt ist, 
4. der Erwerber, sofern er ein Begasungsmittel nach der Gefahrstoffverordnung erwerben will, die Er-
laubnis nach Anhang III Nr. 5.3 Abs. 1 der Gefahrstoffverordnung oder den Befähigungsschein nach 
Anhang III Nr. 5.3 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung vorgelegt hat und 
5. der Abgebende den Erwerber über die mit dem Verwenden des Stoffes oder der Zubereitung verbun-
denen Gefahren, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch und für 
den Fall des unvorhergesehenen Verschüttens oder Freisetzens sowie über die ordnungsgemäße Ent-
sorgung unterrichtet hat. 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt auch für die Abgabe von nicht nach der Gefahrstoffverordnung mit dem Gefahren-
symbol O (brandfördernd) zu kennzeichnenden Wasserstoffperoxidlösungen (CAS-Nummer 7722-84-1) 
mit einem Massengehalt von mehr als 12 Prozent und den nicht mit dem Gefahrensymbol O (brandför-
dernd) zu kennzeichnenden ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen, die einer der in Anhang III Nr. 6 
der Gefahrstoffverordnung genannten Gruppen A oder E oder den Untergruppen B I, C I, D III oder D IV 
zugeordnet werden können.  
Bei der Abgabe von Stoffen und Zubereitungen nach Satz 1, die nicht mit dem Gefahrensymbol T (gif-
tig) oder T + (sehr giftig) zu kennzeichnen sind, an natürliche Personen ist eine Identitätsfeststellung 
nach Satz 1 Nr. 1 nicht erforderlich; Satz 1 Nr. 3 bleibt unberührt.  
Abweichend von Satz 3 ist eine Identitätsfeststellung nach Satz 1 Nr. 1 erforderlich bei der Abgabe von 
1. Ammoniumnitrat (CAS-Nummer 6484-52-2) und den in Satz 2 genannten ammoniumnitrathaltigen 
Zubereitungen, 
2. Kaliumchlorat (CAS-Nummer 3811-04-9), 
3. Kaliumnitrat (CAS-Nummer 7757-79-1), 
4. Kaliumperchlorat (CAS-Nummer 7778-74-7), 
5. Kaliumpermanganat (CAS-Nummer 7722-64-7), 
6. Natriumchlorat (CAS-Nummer 7775-09-9), 
7. Natriumnitrat (CAS-Nummer 7631-99-4), 
8. Natriumperchlorat (CAS-Nummer 7601-89-0), 
9. Wasserstoffperoxidlösungen mit einem Massengehalt von mehr als 12 Prozent (CAS-Nummer 7722-
84-1). 
Für die Abgabe von Stoffen und Zubereitungen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung Phosphor-
wasserstoff entwickeln, gilt Satz 1 Nr. 1 bis 5 auch dann, wenn diese Stoffe und Zubereitungen nicht mit 
einem der in Satz 1 genannten Gefahrensymbole und R-Sätze zu kennzeichnen sind; abweichend hier-
von gilt Satz 1 Nr. 4 nicht, wenn die Stoffe und Zubereitungen portionsweise verpackt sind, bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung nicht mehr als 15 Gramm Phosphorwasserstoff entwickeln und zur Schäd-
lingsbekämpfung im Freien verwendet werden. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für die Abgabe von pyro-
technischen Gegenständen im Sinne des § 4 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die zuletzt durch Artikel 390 
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist. 
(2) Die Abgabe nach Absatz 1 darf nur durch eine in dem Betrieb beschäftigte Person erfolgen, die die 
Anforderungen nach § 2 Abs. 2 erfüllt. Satz 1 gilt nicht 
1. für die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stoffe und Zubereitungen sowie 
2. für Hersteller, Einführer und Händler, soweit sie die Stoffe und Zubereitungen an Wiederverkäufer, 
berufsmäßige Verwender oder öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- oder Lehranstalten abgeben 
und mit der Abgabe Personen beauftragen, die zuverlässig sind, das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und mindestens jährlich über die zu beachtenden Vorschriften belehrt werden; die Belehrung ist schrift-
lich zu bestätigen. 
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(3) Über die Abgabe der Stoffe und Zubereitungen nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Satz 4 ist ein Abga-
bebuch zu führen, das Angaben über Art und Menge der Stoffe und Zubereitungen, das Datum der 
Abgabe, den Verwendungszweck, den Namen und die Anschrift des Erwerbers und den Namen des 
Abgebenden enthält. Der Empfang der Stoffe und Zubereitungen ist vom Erwerber oder, wenn er diese 
nicht selbst in Empfang nimmt, vom Abholenden im Abgabebuch oder auf einem gesonderten Emp-
fangsschein durch Unterschrift zu bestätigen. Das Abgabebuch ist vom Betriebsinhaber zusammen mit 
den Empfangsscheinen für mindestens fünf Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 
(4) Absatz 3 gilt nicht für Hersteller, Einführer und Händler, soweit sie die Stoffe und Zubereitungen an 
Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender oder öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- und Lehran-
stalten abgeben und die in Absatz 3 Satz 1 aufgeführten Angaben in anderer Weise für mindestens fünf 
Jahre nachweisen können. Die nach Absatz 3 Satz 1 nachzuweisenden Angaben müssen bei Abgabe 
an öffentliche Anstalten nach Satz 1 die Angabe umfassen, ob die Abgabe zu Forschungs-, Analyse-, 
Ausbildungs- oder Lehrzwecken erfolgt. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
1. Gase im Sinne der Klasse 2 nach Unterabschnitt 2.2.2.1 Anlage A des Europäischen Übereinkom-
mens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2007 (BGBl. 2007 II S. 1399), sofern sie 
nach der Gefahrstoffverordnung mit dem Gefahrensymbol F+ (hochentzündlich) oder O (brandfördernd) 
zu kennzeichnen sind, 
2. Klebstoffe, Härter, Mehrkomponentenkleber und Mehrkomponenten-Reparaturspachtel, die auf 
Grund ihrer Zusammensetzung nach der Gefahrstoffverordnung mit dem Gefahrensymbol O (brandför-
dernd) zu kennzeichnen sind, 
3. Experimentierkästen für chemische oder ähnliche Versuche, die in Übereinstimmung mit DIN EN 71 
Teil 4, Ausgabe November 1990, hergestellt worden sind, wobei Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 unberührt bleibt, 
4. Mineralien für Sammlerzwecke, 
5. Heizöl und Dieselkraftstoffe, 
6. Sonderkraftstoffe für motorbetriebene Arbeitsgeräte, die nach der Gefahrstoffverordnung mit dem 
Gefahrensymbol F+ (hochentzündlich) zu kennzeichnen sind, sowie 
7. Photochemikalien mit den Gefahrensymbolen Xn und R 40/R 68 in Verpackungen mit kindergesicher-
ten Verschlüssen. 
 
§ 4 Selbstbedienungsverbot, Versandhandel 
(1) Stoffe und Zubereitungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1, 2 und 5 dürfen im Einzelhandel nicht durch Auto-
maten oder durch andere Formen der Selbstbedienung in den Verkehr gebracht werden. Das Selbstbe-
dienungsverbot nach § 22 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes bleibt unberührt. Die Ausnahmen nach § 
3 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 bis 7 gelten entsprechend. 
(2) Stoffe und Zubereitungen nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Satz 4 dürfen im Versandhandel nur an 
Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender oder öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- oder Lehran-
stalten abgegeben werden. Satz 1 findet auch Anwendung, wenn die Abgabe von Stoffen und Zuberei-
tungen nach § 2 Abs. 1 nicht gewerbsmäßig oder selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unter-
nehmung erfolgt. 
 
§ 5 Sachkunde 
(1) Die erforderliche Sachkunde nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 hat nachgewiesen, wer 
1. die von der zuständigen Behörde durchgeführte Prüfung nach Absatz 2 bestanden hat, 
2. die Approbation als Apotheker besitzt, 
3. die Berechtigung hat, die Berufsbezeichnung Apothekerassistent oder Pharmazieingenieur zu führen, 
4. die Erlaubnis zur Ausübung der Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung pharmazeutisch-technischer 
Assistent oder Apothekenassistent besitzt, 
5. die Abschlussprüfung nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Drogist/zur Drogistin vom 
30. Juni 1992 (BGBl. I S. 1197) bestanden hat, sofern die Abschlussprüfung der Prüfung nach Absatz 2 
entspricht, 
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6. die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Schädlingsbekämpfer/Geprüfte Schädlingsbe-
kämpferin bestanden hat, 
7. im Rahmen eines Hochschulstudiums ausweislich des Zeugnisses der Zwischenprüfung oder der 
Abschlussprüfung nach Teilnahme an entsprechenden Lehrveranstaltungen eine Prüfung bestanden 
hat, die der Prüfung nach Absatz 2 entspricht, oder 
8. nach früheren Vorschriften eine Prüfung bestanden hat, die der Prüfung nach Absatz 2 entspricht. 
(2) Die Prüfung der Sachkunde erstreckt sich auf die allgemeinen Kenntnisse über die wesentlichen 
Eigenschaften der Stoffe und Zubereitungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 3, über die mit ihrer Verwen-
dung verbundenen Gefahren und auf die Kenntnis der einschlägigen Vorschriften. Sie kann auf einzelne 
gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die einzelne gefährliche Stoffe enthalten, beschränkt werden. Sie 
kann auch unter Berücksichtigung nachgewiesener fachlicher Vorkenntnisse auf die Kenntnis der ein-
schlägigen Vorschriften beschränkt werden. Eine Anerkennung oder ein Zeugnis nach der Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung vom 28. Juli 1987 (BGBl. I S. 1752) kann als Nachweis der Sachkunde 
für die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln anerkannt werden, auf die § 3 Abs. 1 Satz 1 Anwendung 
findet. Über die Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 
(3) Der Sachkundenachweis gilt als erbracht 
1. für Personen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, wenn sie der zuständigen Behörde nachgewie-
sen haben, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 2 der Richtlinie 74/556/EWG des Rates vom 4. 
Juni 1974 über die Einzelheiten der Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Tätigkeiten des Han-
dels mit und der Verteilung von Giftstoffen und der Tätigkeiten, die die berufliche Verwendung dieser 
Stoffe umfassen, einschließlich der Vermittlertätigkeiten (ABl. EG Nr. L 307 S. 1) erfüllen, sowie 
2. für Personen, die in einer Anzeige nach § 11 Abs. 7 der Gefahrstoffverordnung in der bis zum 31. 
Oktober 1993 geltenden Fassung benannt wurden. 


